Anhang 2: Erläuterungen zu wichtigen Begriffen

1) [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Typen von Daten
Die Begriffe „personenbezogen“, „pseudonymisiert“ und „anonymisiert“ werden hier verwendet wie in der DSGVO (insbes. Artikel 4 sowie Erwägungsgrund 26) definiert.

Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
Pseudonymisierung bezeichnet die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen Person zugeordnet werden können. Diese zusätzliche Information ist üblicherweise eine Zuordnungsliste zwischen dem Pseudonym, unter dem die Forschungsdaten gespeichert werden, und dem Namen und/oder den Kontaktdaten der Person. Unter Forschungsdaten werden dabei hier die in einem Forschungsprojekt erhobenen Daten verstanden, die zu Beantwortung der Forschungsfrage ausgewertet werden, wie zum Beispiel Reaktionszeiten oder Grammatikalitätsurteile.
[bookmark: _GoBack]Daten sind anonymisiert, wenn eine Zuordnung zu einer Person nicht möglich ist. Wenn bei pseudonymisierten Daten die Zuordnungsliste vernichtet wurde, handelt es sich ab diesem Zeitpunkt um anonymisierte Daten.

Die Ethikkommission empfiehlt das folgende Vorgehen:
· Personenbezogenen Daten sollten gelöscht werden, sobald sie nicht mehr zur Rekrutierung der Teilnehmenden oder für Nachfragen benötigt werden. 
· Bei pseudonymisierten Daten empfiehlt die Kommission, die Zuordnungsliste zwischen Pseudonym und Namen getrennt von den Forschungsdaten verschlossen aufzubewahren, nicht digital zu speichern, und die Liste sechs Monate nach Beendigung des Projektes zu vernichten.
· Bei vollständig anonymisierten Forschungsdaten empfiehlt die Kommission, diese Daten nicht zu löschen, um eine weitere Verwendung für wissenschaftliche Zwecke zu ermöglichen und so dazu beizutragen, dass keine unnötigen zusätzlichen Datenerhebungen stattfinden müssen.
· In allen Fällen müssen die Teilnehmenden über Ort und Art der Speicherung ihrer Daten und ihrer zukünftigen Nutzung informiert sein und ihr zugestimmt haben.

Wenn das empfohlene Vorgehen nicht möglich ist, beispielsweise, weil Kontaktdaten über einen langen Zeitraum aufbewahrt werden sollen oder nicht anonymisierbare Forschungsdaten wie Tonaufnahmen oder Videos gespeichert werden sollen, muss im Antrag an die Ethikkommission erläutert werden, wie mit den Besonderheiten der Erhebung und Speicherung dieser Daten umgegangen werden soll.

2) Teilnahmeinformation und Einverständniserklärung
Eine Teilnahmeinformation, also ein Informationstext für die Studienteilnehmende, muss der Ethikkommission vorgelegt werden; falls auch gesetzliche Vertreter*innen (z.B. Eltern) zustimmen müssen, ein weiterer Text für diese.
Im Falle einer schriftlichen Einverständniserklärung der Teilnehmenden (und/oder deren gesetzlicher Vertreter*innen) muss auch diese eingereicht werden. Im Falle einer mündlichen Bereitschaftserklärung der Teilnehmenden gegenüber der Versuchsleitung geben Sie bitte an, wie diese erfolgt und wie sie dokumentiert wird. 
Falls die Teilnahmeinformation und Einverständniserklärung nicht vor einer Studie an die Teilnehmenden ausgehändigt werden können (z. B. bei Analyse bestehender Datensätze aus sozialen Medien, Sammlung von Daten im öffentlichen Raum), ist hinreichend zu belegen, dass eine Bereitschaft der Teilnehmenden zur Nutzung ihrer Daten angenommen werden kann (z.B. über AGBs sozialer Netzwerke).

